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1) Einleitung

Agility ist eine Disziplin, die allen Hunden offen steht. Sie besteht darin, sie die verschiedenen Hindernisse überwinden zu lassen mit der Absicht, ihre Führigkeit und ihre Beweglichkeit zu überprüfen. Es handelt sich um ein erzieherisches und sportliches Spiel, welches u. a. dazu dient, ihre Sozialverträglichkeit zu fördern und die Eingliederung in die Gesellschaft zu begünstigen.

Agility erfordert eine gute Harmonie zwischen Hund und Hundeführer und endet im vorzüglichen Einvernehmen in der Gruppe. Es ist also Voraussetzung, dass die Teilnehmer die elementaren Grundlagen von Erziehung und Gehorsam besitzen.

2) Allgemeine Vorschriften

Das Team ist teilnahmeberechtigt, wenn:

es den Nachweis über die erfolgreich abgelegte VDH - Begleithundprüfung bzw. VDH-Begleithundprüfung „A“ innerhalb eines prüfungsberechtigten VDH-Mitgliedsvereines/ -clubs/-verbandes (AZG) unter einem anerkannten VDH – Leistungsrichter erbracht hat;

der Eigentümer und der Hundeführer nachweislich einem VDH-Mitglied angehören

eine gültige/r Leistungsurkunde / -nachweis vorliegt;

Ummeldung in eine andere Prüfungsklasse sind bis zum Montag vor der Veranstaltung der Meldestelle anzuzeigen.

Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Punkte besteht keine Startberechtigung. 

bei ausländischen Startern muss die Mitgliedschaft des Eigentümers und des Hundeführers in einem der FCI angehörenden Vereine/Verbände nachgewiesen und ein gültiger Leistungsnachweis (Lizenz) vorgelegt werden.

Die Prüfungsreife bzw. die Berechtigung in der jeweiligen Agility - Klasse zu starten, hat der Übungsleiter/Trainer des Vereins, zu dem der Eigentümer des Hundes gehört, auf der Anmeldung des Teams zu bestätigen. Bei ungerechtfertigter Verweigerung der vorgenannten Bestätigung kann der betreffende Hundeführer die nächsthöhere Instanz zur Klärung einschalten.

Dem Richter ist spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung

- eine Auflistung der vorhandenen Geräte, 

- eine Beschreibung des Parcoursgeländes und dessen Größe,

- die geplanten Klassen und Spiele mitzuteilen. 

VDH – Agility - Veranstaltungen dürfen nur dann von VDH-/FCI-Richtern bewertet werden, wenn das VDH-Mitglied zu dem der Ausrichter eine Mitgliedschaft unterhält, den Terminschutz erteilt hat. Vor Eintritt in den Wettkampf ist diese Genehmigung dem amtierenden Richter vorzulegen.

Der Wettkampfleiter ist dem Richter gegenüber verpflichtet, kein Team an den Start gehen zu lassen, von dem nicht ein gültiger Leistungs- und Mitgliedsnachweis vorliegt. 

An einem Wettkampftag dürfen maximal 100 Teams dem Richter vorgestellt werden. Für Qualifikationen/Meisterschaften sind Abweichungen möglich, wenn der ausrichtende Verband dieses genehmigt. Der Richter darf nur 300 Starts an einem Tag bewerten. Der Veranstalter soll nach Möglichkeit am Tag der Veranstaltung den Teams abseits vom Parcours Aufwärmmöglichkeiten anbieten.

Der Wettkampfleiter muss für folgende Aufgaben Personal bereitstellen: 

1 Assistenten des Richters für die Notierung der vom Richter angegebenen Fehler

2 Zeitnehmer 

2 Parcourshelfer

2 Sekretäre für die Leistungsnachweise und Ergebnislisten

1 Helfer, der die Teilnehmer aufruft

6 Helfer für den Aufbau/Umbau des Parcours.

Disqualifikationen brauchen nicht in den Leistungsnachweis eingetragen werden. 

3) Zulassung zu den Wettbewerben

3.1) Kategorien

S (Small) = bis 34,99 cm Widerristhöhe 

M (Medium) = von 35,00 cm bis 42,99 cm Widerristhöhe

L (Large) = ab 43,00 cm Widerristhöhe

3.2) Feststellen der Widerristhöhe 

Ab dem 01.01.2002 sind alle Hunde von einem Agility – Richter oder Zuchtrichter mit Körmaß zu vermessen. Zum Zeitpunkt der Messung muss der Hund mindestens 18 Monate (Bestandsschutz nur für Hunde, die 2001 schon ein Prüfungsergebnis nachweisen können) alt sein. Das Ergebnis wird in den Leistungsnachweis eingetragen.

3.3) Beginner - Klasse 

Der Hund muss die Begleithundprüfung (siehe Allgemeine Vorschriften) abgelegt haben und 15 Monate alt sein. Er darf noch nicht in der Prüfungsklasse A1 gestartet sein. In der Beginner – Klasse sollen die Teams Wettkampferfahrungen sammeln. Der Start in dieser Klasse ist freiwillig. Der Parcours unterscheidet sich zum Parcours der A1 durch die niedrige Sprunghöhe (mindestens 5 bis maximal 10 cm unter der Mindesthöhe der jeweiligen Kategorie), dem einfacheren Streckenverlauf und der Laufgeschwindigkeit. In diesem Parcours werden der Slalom, die Wippe und der Reifen nicht gestellt. Ein Eintrag in den Leistungsnachweis erfolgt nicht. Am Tag des ersten Starts in der A1 kann das Team zusätzlich in der Klasse Beginner starten, sofern der Lauf Beginner vor dem Lauf A1 stattfindet.

3.4) Prüfungsklasse A1

Der Hund muss die Begleithundprüfung (siehe Allgemeine Vorschriften) abgelegt haben und 18 Monate alt sein. 

3.5) Prüfungsklasse A2

Aufstieg in die Klasse 2: Der Hund muss in der A1 dreimal eine Platzierung (Platz 1 bis 3) mit vorzüglichem Ergebnis ohne Fehler unter mindestens zwei verschiedenen VDH-Richtern auf einer VDH - geschützten Veranstaltung erbracht haben.

Abstieg aus der Klasse 2 in die Klasse 1 ist freiwillig. Für einen erneuten Aufstieg sind die oben genannten Bedingungen erneut zu erfüllen.

3.6) Prüfungsklasse A3

Aufstieg in die Klasse 3: Der Hund muss in der A2 dreimal eine Platzierung (Platz 1 bis 3) mit vorzüglichem Ergebnis ohne Fehler unter mindestens zwei verschiedenen VDH-Richtern auf einer VDH - geschützten Veranstaltung erbracht haben.

Abstieg aus der Klasse 3 in die Klasse 2 ist freiwillig. Für einen erneuten Aufstieg sind die oben genannten Bedingungen erneut zu erfüllen..

3.7) Senioren – Klasse

Jedem Hundeführer ist es freigestellt, seinen mindestens 6-jährigen Hund in die Senioren – Klasse einstufen zu lassen. Eine Startberechtigung in dieser Klasse besteht erst, wenn vom Leistungsnachweis ausstellenden Verband der Vermerk „Senioren – Klasse ab dem ..........“ in den Leistungsnachweis eingetragen wurde. Ein Hund, der in die Senioren – Klasse gesetzt wurde, kann nicht mehr zurück in eine der Prüfungsklassen gebracht werden. Der Parcours unterscheidet sich zum Parcours der Prüfungsklassen durch die niedrigere Sprunghöhe (mindestens 5 bis maximal 10 cm unter der Mindesthöhe der jeweiligen Kategorie) und der Laufgeschwindigkeit. In diesem Parcours werden der Reifen und der Slalom nicht gestellt. Die Wand muss für S und M auf 150 cm und für L auf 170cm abgesenkt werden. Die Ergebnisse der Senioren – Klasse werden in den Leistungsnachweis eingetragen. Die Senioren – Klasse ist auf dem Parcours der A2 zu laufen.

3.8) Jumping

Teilnahmeberechtigt sind alle Hunde, welche die Voraussetzungen für den Start in der Klasse A1 erfüllen. Der Jumping ist ein Wettkampf, der in den Leistungsnachweis eingetragen wird. Im Jumping – Parcours werden die Kontaktzonen - Hindernisse nicht gestellt. Der Tisch ist nur als Start bzw. Ziel zugelassen.

3.9) Spiele

Teilnahmeberechtigt sind alle Hunde, welche die Voraussetzungen für den Start in der Klasse Beginner erfüllen. Das Ergebnis wird in kein Leistungsnachweis eingetragen.

